
 

 

 

 

Veröffentlichung des Beschlusses und des Systems zur Vergütung der 

Vorstandsmitglieder gemäß § 120a Abs. 2 AktG 

 

Der ordentlichen Hauptversammlung der Evonik Industries AG am Montag, den 31. August 2020, wurde 

unter Tagesordnungspunkt 7 „Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die 

Vorstandsmitglieder“ das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder zur Billigung vorgelegt. 

 

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder wurde mit folgendem Ergebnis gebilligt: 

Bei 388.703.222 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden 

(= 81,29 % des Grundkapitals) sind 

365.553.820 Ja-Stimmen   94,04 % und 

23.149.402 Nein-Stimmen   5,96 % abgegeben worden. 

 

 

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 

Grundlagen und Zielsetzung 

Das Vergütungssystem für den Vorstand zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder entsprechend ihrem 

Aufgaben- und Verantwortungsbereich angemessen zu vergüten und die Leistung eines jeden 

Vorstandsmitglieds sowie den Erfolg des Unternehmens unmittelbar zu berücksichtigen. Die Struktur des 

Vergütungssystems für den Vorstand der Evonik Industries AG zielt auf eine nachhaltige Steigerung des 

Unternehmenswertes und eine erfolgsorientierte Unternehmensführung ab. Das Vergütungssystem des 

Vorstandes setzt sich aus einer festen, monatlich zahlbaren Grundvergütung, welche die Aufgaben und 

Leistungen der Vorstandsmitglieder berücksichtigt, einer von der Erreichung der jährlichen 

Performanceziele des Unternehmens abhängigen, kurzfristigen variablen Vergütung in Form einer 

Jahrestantieme und einer Langfristvergütung, die unmittelbar mit der Wertentwicklung des 

Unternehmens im Zusammenhang steht und somit einen Anreiz für nachhaltiges Engagement für das 

Unternehmen schaffen soll, zusammen. Die Ziele für die kurz- und langfristige variable Vergütung 

werden aus der Unternehmensstrategie der Evonik Industries AG abgeleitet. Darüber hinaus werden die 

üblichen Nebenleistungen gewährt. Insgesamt trägt die Vergütung zur langfristigen Entwicklung der 

Gesellschaft bei. 

Die Vergütungsbestandteile teilen sich 2019 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt auf. Die 

Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen sowie die betriebliche Altersversorgung (Dienstzeitaufwand 

IFRS) sind in der Festvergütung auf Basis der Werte 2018 enthalten: 

 

 

 



 

 

Erfolgsunabhängige Komponenten 

Feste Jahresvergütung 

Die feste Jahresvergütung ist eine auf das Geschäftsjahr bezogene Barvergütung, die sich insbesondere 

an dem Verantwortungsumfang des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert. Das individuell festgelegte 

Fixeinkommen wird in zwölf gleichen Teilen ausgezahlt. 

Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen 

Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen enthalten insbesondere Sachleistungen wie Dienstwagen mit 

Fahrer, Einrichtung von Telekommunikationsmitteln sowie einen Anspruch auf eine jährliche ärztliche 

Untersuchung. Für dienstlich veranlasste Zweitwohnungen kann ein Mietzuschuss gewährt werden. 

Ferner können Vorstandsmitglieder für Tätigkeiten im Interessenbereich der Gesellschaft 

(gesellschaftsgebundene Mandate) zusätzliche Mandatsvergütungen erhalten. Mit Ausnahme der 

insoweit an die Vorstandsmitglieder gezahlten Sitzungsgelder werden diese auf die Jahrestantieme 

angerechnet bzw. an die Gesellschaft abgeführt. 

Erfolgsabhängige Komponenten 

Kurzfristige variable Vergütung 

Die erfolgsabhängige Jahrestantieme errechnet sich aus dem Erreichen kennzahlenbezogener 

betriebswirtschaftlicher Ziele (Tantiemefaktor) und der Erfüllung individueller Ziele (Performancefaktor). 

Zwischen Tantiemefaktor und Performancefaktor besteht eine multiplikative Verknüpfung. Die Höhe des 

Tantiemefaktors ist abhängig vom Grad des Erreichens der vereinbarten wirtschaftlichen Ziele und kann 

zwischen 0 und 200 % betragen. Als betriebswirtschaftliche Zielkennzahlen werden bereinigte EBITDA-

Marge, bereinigtes EBITDA und Free Cashflow herangezogen. Dabei werden alle Kennzahlen anhand der 

langfristigen, strategischen Unternehmenszielsetzung auf Basis der Ist-Ergebnisse des Kalenderjahres 

gemessen. Außerdem hat die Entwicklung der Anlagensicherheit und der Unfallhäufigkeit sowie deren 

Schwere im abgelaufenen Geschäftsjahr Einfluss. 

Der Performancefaktor würdigt die Erfüllung von qualitativen Zielen und kann zwischen 80 und 120 % 

betragen. Die Bezugsparameter sind auf die Performanceziele des Vorstandes abgestimmt und haben in 

der Regel im Rahmen der Zielstellung einen mehrjährigen Gesamtkontext. Dabei kommen etwa Ziele in 

den Themenbereichen „Strategie/Portfolio“, „Kostenstruktureffizienz“ und „Unternehmenskultur“ in 

Betracht. 



Bei jeweils 100%iger Erreichung der qualitativen und wirtschaftlichen Ziele entspricht die Jahrestantieme 

dem vertraglich vereinbarten Zielwert. Unterschreitet das Unternehmensergebnis die vorgegebenen 

Planwerte, kann der Tantiemefaktor – unabhängig von der persönlichen Zielerreichung – im Extremfall 

auf null fallen. Somit ist ein vollständiger Ausfall der Jahrestantieme möglich. Die Tantieme ist der Höhe 

nach auf insgesamt 200 % der Zieltantieme begrenzt. 

Die wirtschaftlichen und qualitativen Ziele der Vorstandsmitglieder als Grundlage für den Tantieme- bzw. 

Performancefaktor werden jährlich zwischen Aufsichtsrat und den Vorstandsmitgliedern zu Beginn des 

Geschäftsjahres schriftlich vereinbart und nach dessen Ablauf der Grad der Zielerreichung durch den 

Aufsichtsrat festgestellt. 

Langfristige variable Vergütung (LTI) 

Den Mitgliedern des Vorstandes wird im Rahmen von Long-Term-Incentive-Plänen (kurz LTI-Plänen) 

eine langfristige variable Vergütung gewährt. Bemessungsgrundlage für die Langfristvergütung im 

Allgemeinen ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes. 

Die Performance wird auf Basis der absoluten Entwicklung des Evonik-Aktienkurses sowie der relativen 

Entwicklung des Evonik-Aktienkurses im Vergleich zum MSCI World Chemicals IndexSM berechnet. 

Aus dem vertraglichen Zielwert in Form eines Eurobetrags wird grundsätzlich zu Beginn des 

Performancezeitraums auf Basis des dann gegebenen Aktienkurses die Anzahl der fiktiven Aktien 

ermittelt. Maßgeblich sind hierfür die letzten 60 Handelstage vor Beginn des Performancezeitraums. Der 

Performancezeitraum beginnt stets am 1. Januar des Zuteilungsjahres und beträgt grundsätzlich vier 

Jahre. Zum Ende des Performancezeitraums wird der Startkurs der Evonik-Aktie in Relation zum 

Durchschnittskurs der Evonik-Aktie am Ende des Performancezeitraums zuzüglich tatsächlich gezahlter 

Dividenden je Aktie während des Performancezeitraums gesetzt. Dem wird die Entwicklung des 

Vergleichsindex auf Total-Shareholder-Return-Basis gegenübergestellt. Nach Ende des 

Performancezeitraums wird den Berechtigten das Ergebnis mitgeteilt. Diese haben die Möglichkeit, den 

errechneten Auszahlungsbetrag anzunehmen oder den Performancezeitraum einmalig um ein Jahr zu 

verlängern. In letzterem Fall erfolgt eine erneute Berechnung zum Ende des verlängerten 

Performancezeitraums. 

Ab dem Jahr 2019 wird die Werthaltigkeit des LTI am Ende eines jeden Jahres des vierjährigen 

Performancezeitraumes gemessen, indem der Startkurs der Evonik-Aktie in Relation zum 

Durchschnittskurs der Evonik-Aktie am Ende des Performancezeitraums zuzüglich tatsächlich gezahlter 

Dividenden je Aktie während des Performancezeitraums gesetzt wird. Dem wird die jeweilige Entwicklung 

des Vergleichsindex auf Total-Shareholder-Return-Basis gegenübergestellt. Die Möglichkeit, den 

Performancezeitraum zu verlängern, entfällt. 

Die relative Performance kann zwischen 70 und 130 Prozentpunkten betragen. Liegt das Ergebnis der 

relativen Performance unter einem Wert von 70 Prozentpunkten, wird die relative Performance auf den 

Wert Null gesetzt. Ergibt das Ergebnis der relativen Performance einen Wert von größer als 

130 Prozentpunkten, wird die relative Performance auf 130 % festgelegt. 

Die Berechnung des Auszahlungsbetrags ergibt sich aus der Multiplikation der relativen Performance mit 

der Anzahl der zugeteilten fiktiven Aktien sowie dem Durchschnittskurs der Evonik-Aktie am Ende des 

Performancezeitraums. Ab dem Jahr 2019 wird die Gesamtperformance und damit der 

Auszahlungsbetrag am Ende der Laufzeit als Durchschnitt der einzelnen Jahresergebnisse ermittelt. 

Der Auszahlungsgrad der Langfristvergütung ist nach oben begrenzt und kann maximal 300 % des 

individuellen Zusagebetrags ergeben. 



Betriebliche Altersversorgung 

Als Regelaltersversorgung ist ein beitragsorientiertes Altersversorgungssystem eingeführt. Es handelt 

sich dabei um ein kapitalbasiertes, rückstellungsfinanziertes System. Als jährlicher Fixbeitrag des 

Unternehmens werden 15 % der Zielvergütung, das heißt der festen Jahresvergütung sowie der 

Zieltantieme (kurzfristige variable Vergütung bei 100 % Zielerreichung), gutgeschrieben. Die 

Garantieverzinsung beträgt jährlich 5 %. Die Altersleistung besteht aus dem aufgelaufenen Kontostand, 

der sich aus den gezahlten Beiträgen und Zinsen ergibt. Bei Tod oder Invalidität erfolgt eine 

Hochrechnung des Kontostands einschließlich der Beiträge und Zinsen bis zum 55. Lebensjahr. Die 

Auszahlung erfolgt grundsätzlich als lebenslange Rente. Abweichend dazu hat das Vorstandsmitglied 

die Wahl, dass ein Teilbetrag des Versorgungsguthabens, maximal jedoch 50 % des 

Versorgungsguthabens, in sechs bis zehn Raten ausgezahlt werden kann. Sofern Vorstandsmitglieder 

aus ihrer Tätigkeit vor der Bestellung in den Vorstand über Versorgungsanwartschaften verfügen, werden 

diese entweder in das System als Initialbaustein integriert oder getrennt weitergeführt. Bei Beendigung 

des Vorstandsdienstvertrags vor Eintritt des Versorgungsfalls wird das Konto beitragsfrei gestellt, 

allerdings bis zum Versorgungsfall verzinst, und zwar mit einem marktüblichen Zins, orientiert an der 

durchschnittlichen Verzinsung großer deutscher Lebensversicherungs-gesellschaften, mindestens 

jedoch mit 2,25 % jährlich. 

Die Mitglieder des Vorstandes haben nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen – bei Ausscheiden 

mit oder nach Erreichen der individuell vereinbarten Regelaltersgrenze oder bei Ausscheiden wegen 

dauernder Dienstunfähigkeit – einen Anspruch auf Ruhegeldzahlungen. Die Herren Kullmann und Wessel 

haben zusätzlich einen Anspruch auf Ruhegeldzahlung ab einer unternehmensseitig veranlassten 

vorzeitigen Beendigung oder Nichtverlängerung der Vorstandstätigkeit, ohne dass ein wichtiger Grund 

vorliegt. Dieser Anspruch besteht für Versorgungsanwartschaften, die diese vor der Bestellung zum 

Vorstandsmitglied erworben hatten. 

Mit Dr. Harald Schwager ist eine vom Altersversorgungssystem abweichende Regelung vereinbart 

worden. Er erhält eine Ruhegeldzusage in Höhe von 40 Tausend € jährlicher, lebenslanger Rente für 

jedes volle Dienstjahr. Jedes anteilige Dienstjahr wird ratierlich berücksichtigt. 

Festlegung der Maximalvergütung 

Die Maximalvergütung wird für die Mitglieder des Vorstandes wie folgt festgelegt und orientiert sich an 

den jeweils maximal möglichen erfolgsunabhängigen und -abhängigen Vergütungskomponenten 

inklusive des Dienstzeitaufwands für die betriebliche Altersversorgung: 

Vorstandsvorsitzender:    9.700 Tausend € 

Stellvertretender Vorsitzender:  7.200 Tausend € 

Personalvorstand:    5.200 Tausend € 

Finanzvorstand:    5.200 Tausend € 

Erläuterungen zur Vergütungsfestsetzung 

Die Vergütung wird regelmäßig durch den Aufsichtsrat überprüft, der sich hierbei bei Bedarf auf 

eingeholte Vergütungsgutachten unabhängiger Berater stützt. Im Rahmen dieser Überprüfung wird 

sowohl die Vergütungsstruktur als auch die Höhe der Vorstandsvergütung insbesondere im Vergleich 

zum externen Markt (horizontale Angemessenheit) sowie zu den sonstigen Vergütungen im 

Unternehmen (vertikale Angemessenheit) gewürdigt. Für den externen Vergleich werden hierbei Peer 

Groups herangezogen, die zum einen aus vergleichbaren Unternehmen im Geschäftsfeld Chemie, zum 



anderen aus Unternehmen des MDAX/DAX zusammengestellt sind. Bei der vertikalen Angemessenheit 

wird unternehmensintern die Relation der Vorstandsvergütung zur durchschnittlichen Vergütung der 

ersten Konzernebene sowie zur Vergütung der Gesamtbelegschaft ermittelt und diese Relation mit der 

zuvor genannten Peer Group verglichen und auf Marktangemessenheit geprüft, wobei auch die zeitliche 

Entwicklung der Vergütung berücksichtigt wird. Der Aufsichtsrat legt fest, wie der obere Führungskreis 

und die relevante Belegschaft abzugrenzen sind und wie die Vergütung im Vergleich dazu beurteilt wird. 

Sollte sich hieraus die Notwendigkeit einer Veränderung des Vergütungssystems, der Vergütungsstruktur 

oder der Vergütungshöhe ergeben, macht der Präsidialausschuss des Aufsichtsrates dem Aufsichtsrat 

entsprechende Vorschläge zur Beschlussfassung. Soweit der Aufsichtsrat einen externen 

Vergütungsexperten heranzieht, achtet er auf dessen Unabhängigkeit. Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte 

letztmalig eine externe Überprüfung des Vergütungssystems auf Angemessenheit. Der 

Hauptversammlung wird das Vergütungssystem für den Vorstand im Falle seiner wesentlichen Änderung 

und jedenfalls alle vier Jahre vorgelegt. In der Vergangenheit ist es nicht zu Interessenkonflikten 

einzelner Aufsichtsratsmitglieder im Rahmen der Entscheidung über das Vergütungssystem für den 

Vorstand gekommen. Sollte ein solcher Interessenkonflikt bei der Fest- und Umsetzung sowie der 

Überprüfung des Vergütungssystems auftreten, wird der Aufsichtsrat diesen ebenso behandeln wie 

andere Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds, so dass das betreffende 

Aufsichtsratsmitglied an der Beschlussfassung oder, im Falle eines schwereren Interessenkonflikts, auch 

an der Beratung nicht teilnehmen wird. Sollte es zu einem dauerhaften und unlösbaren Interessenkonflikt 

kommen, wird das betreffende Aufsichtsratsmitglied sein Amt niederlegen. Dabei wird durch eine 

frühzeitige Offenlegung etwaiger Interessenkonflikte sichergestellt, dass die Entscheidungen von 

Aufsichtsratsplenum und Präsidialausschuss nicht durch sachwidrige Erwägungen beeinflusst werden. 

Laufzeit der Dienstverträge und Kündigungsfristen 

Die jeweiligen Dienstverträge sind befristet abgeschlossen und enden mit Fristablauf ohne gesonderte 

Kündigungsfrist. Auch im Übrigen sind die Dienstverträge an die organschaftliche Bestellung zum 

Vorstand gekoppelt und enden, ohne dass es einer besonderen hierauf gerichteten Erklärung eines der 

Vertragspartner bedarf, wenn auch die organschaftliche Bestellung als Mitglied des Vorstandes endet. 

Die aktuellen Dienstverträge sowie die Bestellung zum Vorstand sind wie folgt festgelegt: 

Kullmann, Christian bis 23.05.2022 

Schwager, Harald bis 31.08.2022 

Wessel, Thomas  bis 31.08.2021 

Wolf, Ute  bis 30.09.2023 

Abfindungs-Cap bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit 

Entsprechend dem Deutschen Corporate Governance Kodex sehen die Dienstverträge aller 

Vorstandsmitglieder eine generelle Begrenzung einer etwaigen Abfindung (Abfindungs-Cap) vor, nach 

der Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit den Wert von 

zwei Jahresvergütungen einschließlich variabler Vergütungsbestandteile nicht überschreiten, keinesfalls 

aber mehr als die Restlaufzeit des Dienstvertrags vergüten dürfen. Für den Fall einer Vertragsbeendigung 

aus einem von dem Vorstandsmitglied zu vertretenden wichtigen Grund sehen die Dienstverträge keine 

Abfindung vor. Bei der Berechnung dieses Abfindungs-Caps ist auf die Gesamtvergütung einschließlich 

Nebenleistungen des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls auch auf die voraussichtliche 

Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abzustellen. 



Nachvertragliche Wettbewerbsverbote 

Nachvertragliche Wettbewerbsverbote sind im Vergütungssystem nicht enthalten. 

Claw-Back-Klausel 

Für den Fall von schwerwiegenden Verstößen des Vorstandsmitglieds gegen seine gesetzlichen Pflichten 

oder gegen unternehmensinterne Verhaltensrichtlinien wird in die Vorstandsverträge zukünftig die 

vertragliche Möglichkeit eingeführt, die für den jeweiligen Bemessungszeitraum ausgezahlten variablen 

Vergütungsbestandteile vom Vorstandsmitglied ganz oder teilweise zurückzufordern bzw. 

einzubehalten, sogenannte Claw-Back-Klausel. 

Glossar 

Finanz- und Wirtschaftsbegriffe 

Bereinigtes EBITDA 

Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern, Abschreibungen und nach Bereinigungen. Ergebniskennzahl, die 

die operative Ertragskraft von Evonik unabhängig von der Kapitalstruktur und Investitionsneigung zeigt. 

Cashflow-nahe Größe, die insbesondere auch im Verhältnis zum Umsatz als bereinigte EBITDA-Marge 

im Wettbewerbsvergleich eingesetzt wird. 

Bereinigungen 

Evonik bezeichnet die Sondereinflüsse, die bei der Ermittlung der operativen Steuerungsgrößen 

bereinigtes EBITDA und bereinigtes EBIT herausgerechnet werden, als Bereinigungen. Hierzu gehören 

Restrukturierungen, Wertaufholungen/Wertminderungen, Erträge und Aufwendungen im 

Zusammenhang mit dem Kauf/Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sowie weitere Erträge und 

Aufwendungen, die aufgrund ihrer Art oder Höhe nicht dem typischen laufenden operativen Geschäft 

zuzurechnen sind. 

Free Cashflow 

Der Free Cashflow zeigt die Fähigkeit des Unternehmens zur Innenfinanzierung. Er errechnet sich aus 

dem Cashflow der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der fortgeführten Aktivitäten abzüglich der 

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. 

 

 

Essen, 31. August 2020 

 

Der Vorstand 


